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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen 

haben am 7. November 2024 unter der Zl. 61/J-NR/2024 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Wieso war ein Attaché der Islamischen 

Revolutionsgarde des Iran bei der Parade des Bundesheeres?“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 4 bis 7: 

 

• Seit wann und aus welchen Gründen ist ein Verteidigungsattaché des Iran in Österreich 

akkreditiert? Welche Themen werden mit einem unter militärischen Sanktionen 

stehenden Regime diskutiert? 

• Nahm das BMEIA vor der Akkreditierung des Verteidigungsattachés Kontakt mit dem 

BMI für eine Prüfung auf? 

Wenn ja, wie verlief das Prozedere und wer war wann eingebunden? 

Bitte um genaue Beschreibung. 

Wenn ja, welche Rückmeldung kam vom BMI? 

Wenn nein, warum nicht? 

• Nimmt das BMEIA vor der Akkreditierung eines Verteidigungsattachés grundsätzlich 

Kontakt mit dem BMI für eine Prüfung auf? 

Wenn ja, wie verläuft das Prozedere und wer ist wann eingebunden? 

Bitte um genaue Beschreibung. 

Wenn ja, wann ist Rückmeldung aus dem BMI vorgesehen? 

Wenn nein, warum nicht? 

• Nahm das BMEIA vor der Akkreditierung des Verteidigungsattachés Kontakt mit dem 

BMLV für eine Prüfung auf? 
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Wenn ja, wie verlief das Prozedere und wer war wann eingebunden? 

Bitte um genaue Beschreibung. 

Wenn ja, welche Rückmeldung kam vom BMLV? 

Wenn nein, warum nicht? 

• Nimmt das BMEIA vor der Akkreditierung eines Verteidigungsattachés grundsätzlich 

Kontakt mit dem BMLV für eine Prüfung auf? 

Wenn ja, wie verläuft das Prozedere und wer ist wann eingebunden? 

Bitte um genaue Beschreibung. 

Wenn ja, wann ist Rückmeldung aus dem BMLV vorgesehen? 

Wenn nein, warum nicht? 

 

Ich verweise auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfragen ZI. 18945/J-NR/2024 

vom 20. Juni 2024 und ZI. 58/J-NR/2024 vom 4. November 2024. Nach Erhalt des 

Agrémentersuchens seitens der Botschaft der Islamischen Republik Iran am 1. Juli 2020 

wurden die zuständigen Ressorts um Prüfung des Antrags ersucht. Nachdem diese keine 

Bedenken gegen die Akkreditierung vorgebracht hatten, wurde der iranischen Botschaft in 

Wien die Erteilung des Agréments mitgeteilt. Am 18. November 2020 wurde das 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) über die 

Dienstaufnahme des Verteidigungsattachés verständigt. 

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

 

• Ist dem BMEIA bekannt, dass es sich beim iranischen Verteidungsattaché um einen 

Vertreter der Islamischen Revolutionsgarde handelt? 

Wenn ja, wem und seit wann? 

Warum wurde ihm die Akkreditierung bei Bekanntwerden nicht wieder entzogen? 

• War dem BMEIA im Zuge der Akkreditierung des Verteidigungsattachés bekannt, dass 

dieser ein Vertreter der Islamischen Revolutionsgarde ist? 

Wenn ja, wem? 

Wenn ja, warum wurde die Akkreditierung nicht abgelehnt? 

Wenn nein, warum nicht? 

 

Nein. Im offiziellen Lebenslauf des iranischen Verteidigungsattachés, der im Zuge der 

Akkreditierung übermittelt wurde, war dies nicht angeführt und auch sonst lagen dem BMEIA 

keine Hinweise dahingehend vor. Im Übrigen verweise ich auf meine Beantwortung der 

parlamentarischen Anfrage 58/J-NR/2024 vom 4. November 2024. 

 

  

2 von 3 61/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 
 
Zu Frage 8: 

 

• Wie viele Verteidigungsattachés welcher Staaten sind derzeit in Österreich akkreditiert? 

(Bitte um Nennung aller Staaten) 

 

48 und zwar aus folgenden Staaten: Arabische Republik Ägypten, Republik Belarus, Königreich 

Belgien, Bosnien und Herzegowina, Republik Bulgarien, Republik Chile, Volksrepublik China,  

Bundesrepublik Deutschland, Republik Finnland, Französische Republik,  Hellenische Republik, 

Republik Indien, Republik Indonesien, Islamische Republik Iran, Staat Israel, Italienische 

Republik, Japan, Kanada, Republik Kolumbien, Republik Kroatien, Republik Korea, Republik 

Lettland, Republik Litauen, Republik Mali, Montenegro, Republik Namibia, Königreich der 

Niederlande, Bundesrepublik Nigeria, Republik Nordmazedonien, Islamische Republik 

Pakistan, Republik Polen, Rumänien, Russische Föderation, Republik Sambia, Königreich 

Schweden, Schweizerische Eidgenossenschaft, Republik Serbien, Slowakische Republik, 

Republik Slowenien, Königreich Spanien, Tunesische Republik, Republik Türkei, Tschechische 

Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika und  

Republik Zypern. 

 

Zu Frage 9: 

 

• Wie viele Verteidigungsattachés waren vonseiten des Iran in den letzten 5 Jahren in 

Österreich akkreditiert? (Bitte um Nennung aller Staaten.) 

 

Zwei Personen. 

 

 

Mag. Alexander Schallenberg 
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